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Die Neuordnung der Erwerbsersatzordnung
Der TEzzrgzzzzer Zez7zz«g ezzZ»eEzzzezz zzv> /o/graZe« TlrZz&e/, Zer yozz zZ/gevzze/zze/zz /«Zerzuie /«>.

RerZKZZBgr/zV'ibrer z7Z:

Im April 1975 ist die Botschaft des Bundesrates für eine (vierte) Revision der Erwerbsersatz-
Ordnung aufgelegt worden. Wesentlich ist, dass die Revision eine Anpassung der Entschädi-

gungen an die neueste Einkommensentwicklung vorsieht, die Erhöhung der Beträge macht im
allgemeinen gegenüber dem 1. Januar 1974 53 V» Pô aus. Diensttuende Ehefrauen haben

Anspruch auf eine Haushaltungsentschädigung.

Eine weitergehende Verbesserung soll die Entschädigung für Alleinstehende erfahren. Es wird
vorgeschlagen, den hierfür in Lohnprozenten ausgedrückten Entschädigungsansatz von 30 auf
35 % heraufzusetzen. Hingegen wird der Ansatz für die Haushaltungsentschädigungen auf
75 % belassen. Höhere Leistungsverbesserungen werden auch bei den alleinstehenden Personen
in Beförderungsdiensten und bei der sogenannten Betriebszulage vorgeschlagen. Diese soll
zudem inskünftig unter bestimmten Umständen auch mitarbeitenden Familienmitgliedern in
einem Landwirtschaftsbetrieb gewährt werden. Als wesentliche Neuerung ist der Anspruch
der dienstleistenden Ehefrau auf eine Haushaltungsentschädigung zu vermerken. Die Aus-
richtung der Unterstützungszulage ist indessen nur noch für längere Dienstleistungen vor-
gesehen.

//zZcxgcZzzzzZtvze Er/aöÄzt/zg

Neben der namhaften Verbesserung der Ausschüttungen in Beförderungsdiensten, die insbeson-
dere wegen der mit längeren Dienstleistungen verbundenen finanziellen Nachteile vorgenom-
men werden soll, ist der neue Anpassungsmechanismus besonders hervorzuheben, mit dem der
Bundesrat dazu ermächtigt würde, die Entschädigungen alle zwei Jahre dem Lohnniveau anzu-
passen, wenn die Einkommensentwicklung einen «Schwellenwert» von 12 % erreicht. Die
Maximalentschädigung wird auf 100 Franken im Tag festgesetzt.

Zur Deckung der Mehrausgaben werden die Versicherungsbeiträge (inkl. Arbeitgeberanteil)
von 0,4 auf 0.6 % des Erwerbseinkommens erhöht.

zlzi/ ezVze enZzprazEe/zZe H/z/rage Zez'/Z Zzrs BzzzzZMzrzKZ /«> .SozzTZzzemcEerzzzzg w/7;

Das revidierte Gesetz ist auf den 1. Januar 1976 in Kraft getreten.

Üfeer Zezz DzZa/Z orzezzZzerZ ezzz Zb'ZzED zier Zei/m/zri/z /«> Zjzzrg/ezc/zfjbzzisezz, He/Z 5 / 75, tzzoèez zzz

Zearfezz zhZ, Zarz z« Zer recZzezz Ko/ozzzze Zze Zbzzztee gezzzZ« 4. RezZzzo/z aervzez'Ez zz'nZ;

Entschädigungsart Tagesansatz bzw.
Prozentsatz * gemäss
bisheriger Regelung

Tagesansatz bzw.
Prozentsatz *

gemäss 4. Revision

EzzZsrEäZ/gzzBg /«> /K/tvTz.fZe/zezzZe

(Art. 9 Abs. 2 EOG)

Veränderlicher Teil 50 % 55 %
Minimum 7.20 12.—
Maximum 22.50 55.—
Alleinstehende Rekruten 7.20 12.—

HzzzzrEzz/zzzBgiezzZzcEZZigazzg

(Art. 9 Abs. 1 EOG)

Veränderlicher Teil 75 % 75 <53

Minimum 18.— 25.—
Maximum 56.30 75.—

*) In Prozenten des vordienstlichen Erwerbseinkommens
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E«/.sr£flÄ,g««g /«r
(Art. 11 EOG)

Haushaltungsentschädigung

- Minimum 37.50 50.—

- Maximum 56.30 75.—

Entschädigung für Alleinstehende

- Minimum 18.— 30.—
- Maximum 22.50 35.—

KzWerzzz/ugezz (Art. 13 EOG)
Pro Kind 6.80 9.—

U»ZmZz'tezz«gKzzfage« (Art. 14 EOG)

- Erste unterstützte Person 13.50 18.—

- Jede weitere unterstützte Person 6.80 9.—

BeZnt'tezz/rfge (Art. 15 EOG) 13.50 27.—

Die Ausführungen im vorliegenden Zeitungsartikel sind richtig. Zur Verdeutlichung sei

einzig bemerkt, dass sich die allgemeine Erhöhung gegenüber den geltenden Leistungen um
33 V.3 % auf die im Gesetz frankenmässig festgelegten Grenzen und Fixbeträge bezieht (Minima
und Maxima der Haushaltungsentschädigung und der Entschädigung für Alleinstehende,
Kinderzulage, Betriebszulage, Unterstützungszulage). Innerhalb von Minima und Maxima
folgen die Haushaltungsentschädigungen und die Entschädigungen für Alleinstehende aufgrund
des Entschädigungsansatzes (bei der Haushaltungsentschädigung 75 %, bei der Entschädigung
für Alleinstehende bisher 30 96, neu 3 5 96 des durchschnittlichen vordienstlichen Ervverbs-
einkommens) automatisch der Einkommensentwicklung.

Bei «m>2ét Rzïc£/r«ge zz>o//te zV6 tzzme«, 06 zzzzr Rcc6«z(»gi/z7/)rer r/ze Wmzz/zge/z z/er Bwwz/era/wZM

/«> 5ozw/r'cwic6o-««g ««Ba/Ze«. Lezzier o/Z «zcB/. Doc/; /vre« 5z'e refèezv

Gerne geben wir Ihnen — Ihrer Einladung folgend — gerade ein Anliegen zuhanden der
Rechnungsführer der Armee bekannt.
Das Ausfüllen der Meldekarten lässt leider oft zu wünschen übrig. Aufgrund unserer
Instruktion in den Fourierschulen — wir prüfen gegenwärtig, wie diese noch wirksamer
gestaltet werden könnte — und bei gebührender Beachtung der «Weisungen des Bundesamtes
für Sozialversicherung an die Rechnungsführer der Armee betreffend die Meldekarte und die
Bescheinigung der Soldtage gemäss Erwerbsersatzordnung, 1969» (Heft 51.3 / V-d) * sollte von
den Rechnungsführern ein korrektes Ausfüllen der Meldekarten erwartet werden dürfen.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie in Ihrer Zeitschrift auf dieses Anliegen aufmerksam
machen würden. Mängel werden insbesondere in folgenden Punkten immer wieder festgestellt:

- Fehlen des Truppenstempels und der Unterschrift des Rechnungsführers auf den Abschnitten
A und B;

- Fehlen der AHV-Nummer auf den Abschnitten A und B;

- Verwendung der kleinen Meldekarte anstelle der grossen für die erste Dienstleistung im
Kalenderjahr;

- Unvollständiges Ausfüllen von Abschnitt C dutch die Wehrmänner (Es ist Aufgabe der
Rechnungsführer, die Wehrmänner auf ihre Pflicht aufmerksam zu machen).

Für Auskünfte stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung und für Ihre Bemühungen danken
wir bestens.

BzWera/«/ /«> -Sozztf/feTOcBerawg

* Die den Änderungen gemäss der vierten EO-Revision angepasste Neuausgabe wurde bereits
durch die EDMZ an die Rechnungsführer (Qm) versandt.
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